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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1922

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der die Befürwortung des Gesuches seines wegen Ehrenbeleidigung verurteilten Beleidigers um

nachträgliche Strafmilderung davon abhängig macht, daß von diesem vorher seine, mit der Ehrenbeleidigung in

keinem Zusammenhang stehenden privatrechtlichen Ansprüche befriedigt werden, beeinträchtigt Ehre und Ansehen

des Standes.
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